
Zu Ltg.-1049/A-1/69-2011 

 

 

ANTRAG 

 

der Abgeordneten  Dr. Michalitsch, Mag. Leichtfried, Mag. Renner, Hauer, Mag. Hackl 

und Ing. Schulz 

 

 

zum Antrag des RECHTS- UND VERFASSUNGSAUSSCHUSSES betreffend Änderung 

des NÖ Landes- und Gemeindebezügegesetzes 1997, LT-1049/A-1/69-2011 

 

Der vom Rechts- und Verfassungsausschuss genehmigte Gesetzesentwurf wird wie 

folgt geändert: 

 

Ziffer 2 des Gesetzesentwurfes lautet: 

 

„2. § 26 Abs. 3 lautet: 

‚(3) Die in § 2 Abs. 2 vorgesehene Anpassung des Ausgangsbetrages in Höhe  

von 2,6 % gemäß § 3 des Bundesverfassungsgesetzes über die Begrenzung von 

Bezügen öffentlicher Funktionäre, BGBl. I Nr. 64/1997, gilt für Bezüge, die am  

31. Dezember 2011 € 3.998,40 nicht übersteigen. Dies gilt auch für Bezüge und 

Entschädigungen, die in Verordnungen des Gemeinderates festgelegt sind und 

€ 3.998,40 nicht übersteigen. ’ “ 

 

 


